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Wichern und die Rettungshausbewegung

Detlev Peukert zur Rettungshausbewegung (1986):

„Die herausragendste Initiative auf dem Gebiet der Kinder- und Jugendfürsorge in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging (...( von der Rettungshausbewegung in Süddeutschland und um Johannes Falk in Weimar aus. In diesem Kontext tat sich vor allem Johann Hinrich Wichern hervor, der neue Wege fürsorgerischer Praxis mit einem ambitionierten gesellschaftsreformerischen Gesamtprogramm und einer reichsweiten Propagandaorganisation verband. 
Die Gründung eines Erziehungsheims im „Rauhen Haus“ in Hamburg 1833, ebenso wie die Gründung der „Inneren Mission“ 1848 verknüpften sich mit dem Anspruch, eine erneuerte Volkskirche könne auch die verlorengegangenen sozialen Bindungen neu schaffen.

Wichern trat im „Rauhen Haus“ durch ein Konzept hervor, in dem sich eine neue Problemdefinition der Kinderverwahrlosung mit spezifischen Lösungsangeboten zu einer geschlossenen Strategie ergänzten. Er wandte sich nicht nur den beiden klassischen Gruppen von Kindern zu, denen bisher öffentliches Interesse gezollt worden war, den unversorgten Waisen und den jungen Straffälligen. Sondern er diagnostizierte eine weitergreifende Gefahr der Verwahrlosung für die Kinder in der sich industrialisierenden Gesellschaft, weil sich das städtische Proletariat allgemein aus der traditionalen Bindungskraft gewachsener familialer, religiöser und sozialer Autoritäten zu lösen begänne.

In Wicherns Begriff der Verwahrlosung, wie auch in vielen anderen Texten der Pauperismusliteratur des frühen 19. Jahrhunderts, vermengten sich materielles Elend, Autoritätsverlust von Familien und Obrigkeit mit „Sittenlosigkeit“, worunter die Nichtbeachtung traditioneller sozialer Normen und Verhaltensregeln ebenso verstanden wurde wie der Verlust von Religiosität. Wenn Verwahrlosung also der Verlust aller sozialen Bindungen und Normen im Gefolge der Auflösung des überkommenen Gesellschaftsgefüges bedeutete, konnte sie nicht durch bloß verbesserte materielle Versorgung behoben werden. Ebenso wenig konnte sich ein Freund der gesellschaftlichen Ordnung mit der einfachen strafrechtlichen Ahndung von Normenverstößen zufrieden geben. Vielmehr müsste Fürsorge präventiv wirken und dazu vor allem für die nachwachsende junge Generation die verlorenen Bindungen erzieherisch substituieren.“

(Quelle: Detlev Peukert, Grenzen der Sozialdisziplinierung: Aufstieg und Krise der deutschen Jugendfürsorge von 1878-1932, Köln 1986, S. 46/47.)

